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Der Evangelische Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

ist ein großer Flächenkirchenkreis, 

in dem zurzeit rund 125.000 evangelische Christinnen und Christen 

in 33 Kirchengemeinden leben. 

Der Kirchenkreis ist geprägt von städtischen Zentren 

und zahlreichen Gemeinden im ländlichen Raum. 

Das Gebiet des Kirchenkreises liegt überwiegend 

im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, 

einzelne Kirchengemeinden gehören jedoch zum Bonner Stadtgebiet, 

zum Rheinisch-Bergischen Kreis 

sowie zu den rheinland-pfälzischen Landkreisen 

Altenkirchen und Neuwied.
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1. Globalziele 

Der Evangelische Kirchenkreis An Sieg und Rhein ist die Gemeinschaft 

der in ihm zusammen geschlossenen ortsgebundenen und funktionalen Gemeinden.

In all seinen Aufgaben hat der Kirchenkreis die Verkündigung des Evangeliums 

in Wort und Tat zum Ziel.

Er erfüllt seine Aufgaben in geschwisterlicher Gemeinschaft aller Gemeinden, 

Werke, Einrichtungen, Dienste und Gremien und steht für Teilhabe, Kooperation

und Transparenz.

Er fördert die Identifikation mit der evangelischen Kirche in der Region 

und das solidarische Miteinander im Kirchenkreis.

Er unterstützt die Gemeinden in ihren Grundaufgaben von Verkündigung, 

Seelsorge und Diakonie und nimmt seine Aufsichtspflichten wahr. 

Hierzu eröffnet er Gestaltungsräume, unterstützt Kooperationen und leistet

Koordination.

Er stärkt vorhandene Profilierungen und Kompetenzen kirchlicher Arbeit 

in der Region und regt neue an.

Er unterhält in verschiedenen Arbeitsbereichen Dienste, die die Gemeinden 

nicht leisten können. Wo dies sinnvoll ist, kooperiert er hierzu mit Nachbar-

kirchenkreisen.

Er schärft sein Profil, entdeckt, entfaltet und vertieft Themen und Aufgaben 

und bringt sich mit seinen Arbeitsinhalten und Schwerpunkten aktiv in die Gemein-

schaft der Kirchenkreise und der Evangelischen Kirche im Rheinland ein.

Er arbeitet mit anderen christlichen Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

in der Region zusammen.

Er nimmt als Teil der einen weltweiten Kirche Jesu Christi Weltverantwortung wahr,

indem er globale Entwicklungen erkennt, aufarbeitet und ins Bewusstsein rückt.

Konkreten Ausdruck findet seine Verbundenheit mit Geschwistern in der Ökumene

durch weltweite Partnerschaften.

Er versteht sich als Ansprechpartner und Gegenüber für Politik und Zivilgesellschaft

und setzt sich ein für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

In all dem fragt er nach der Übereinstimmung des eigenen Redens und Handelns

im Licht des Evangeliums, damit sein Zeugnis in der Welt glaubwürdig ist.
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2. Handlungsfelder

2.1 Seelsorge in Verantwortung des Kirchenkreises

- Krankenhausseelsorge

Ausgangssituation

Im Bereich des Kirchenkreises gibt es sieben Akut-Krankenhäuser (mit zusammen

knapp 1.650 Betten) und sechs Fachkliniken (mit insgesamt rund 460 Betten).

In der Krankenhausseelsorge arbeiten zurzeit fünf Theologinnen auf insgesamt

2,33 Stellen. Der Kirchenkreis finanziert hiervon eine halbe unbefristete Stelle 

an der Asklepios-Kinderklinik Sankt Augustin. Die übrigen Stellen sind mit Theo-

loginnen mit Beschäftigungsauftrag besetzt. In der Rheinklinik Bad Honnef finan-

ziert der Träger die Seelsorge im Umfang einer halben Stelle, die dortige Pastorin

ist Angestellte der Klinik. Außerdem findet in zwei Sucht-Fachkliniken acht Stunden

wöchentlich vom Träger bezahlte Seelsorge statt. Zusätzlich finanziert der Kirchen-

kreis über die Vereinigten Kreissynodalvorstände zusammen mit den beiden

Nachbarkirchenkreisen eine weitere Krankenhauspfarrstelle in Bonn. 

Damit werden ohne die Bonner Stelle zurzeit rund 800 von circa 2.100 Plätzen in

Krankenhäusern von funktionaler Krankenhausseelsorge erreicht, der Versorgungs-

grad beträgt circa 38 Prozent. Die Krankenhausseelsorge wird ergänzt durch

Besuche von Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern sowie Besuchsdiensten in den

Kliniken. Die Krankenhausseelsorge ist strukturell unabhängig vom Klinikbetrieb.

Weisungsberechtigt ist die Kirche. Dies sichert die Glaubwürdigkeit der seelsorg-

lichen Schweigepflicht und des Beichtgeheimnisses sowie die inhaltliche Selbst-

bestimmung der gesamten Seelsorge.

Aufgaben

Krankenhausseelsorge richtet sich unabhängig von Herkunft und Religions-

zugehörigkeit an 

• Menschen, die ihr häusliches Umfeld krankheitsbedingt auf Zeit verlassen;

• die Mitarbeitenden in Medizin und Pflege innerhalb des Systems Krankenhaus.

Dies geschieht durch 

• seelsorgliche Gespräche;

• Bereitschaft, das Erleben einer Erkrankung da, wo es plausibel erscheint, 

in einen größeren Sinn-Zusammenhang zu stellen;

• Impulse für die Erkrankten zur Bewältigung ihrer momentanen Lage;

• das Angebot von Gottesdiensten, Meditation, Abendmahl, 

Taufe und Sterbebegleitung.

Planungen und Absichten

Die gegenwärtige Situation der Krankenhausseelsorge ist unzureichend. 

Daher wird schrittweise eine Verbesserung des Versorgungsgrades angestrebt.

Hierzu sieht der Kirchenkreis den Bedarf für weitere 1,5 Pfarrstellen, von denen 

er bis 2010 zunächst eine halbe Krankenhaus-Pfarrstelle für das Helios-Klinikum 

in Siegburg errichten möchte.

Die Seelsorge an den beiden Troisdorfer Krankenhäusern wird bis auf weiteres 

von einer Pfarrerin mit Beschäftigungsauftrag im Umfang einer ganzen Stelle 

wahrgenommen. Nach Beendigung des Beschäftigungsauftrags errichtet 

der Kirchenkreis eine ganze Stelle.
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2.1 Seelsorge in Verantwortung des Kirchenkreises

- Pfarrstelle für Behindertenarbeit

Ausgangssituation

Die Personalressourcen in der Pfarrstelle für Behindertenarbeit umfassen zurzeit

zwei Pfarrstellen. Davon wird eine volle Stelle durch Religionsunterricht 

zu 58 Prozent refinanziert. Die zweite zu 50 Prozent besetzte Pfarrstelle finanziert

der Kirchenkreis. Hinzu kommen eine Verwaltungskraft mit 13 Stunden pro Woche

sowie eine weitere Stelle mit 35,25 Stunden pro Monat. Durch Beratungsarbeit 

im Rahmen des Netzwerkes Koordination-, Kontakt- und Beratungsstellen

Bonn/Rhein-Sieg (KOKOBE) kooperiert die Pfarrstelle für Behindertenarbeit mit

dem diakonischen Verein „Der Karren e.V.“. Zusätzlich entstand unter Leitung und

Koordination der Pfarrstelle im Regionalen Arbeitskreis Behindertenarbeit

Bonn/Rhein-Sieg ein anerkanntes Fachforum.

Im Freizeit- und Bildungsbereich engagieren sich circa 80 Mitarbeitende ehren-

amtlich oder auf Honorarbasis im Bereich der Behindertenarbeit.

Aufgaben

• Menschen mit geistiger und/oder körperlicher Behinderung die Wertschätzung 

ihrer Person als Gottes Ebenbild vermitteln und die Liebe Gottes erfahrbar 

machen;

• ihre unterschiedlichen Begabungen würdigen, ihre Begrenzungen akzeptieren;

• ihnen Anleitung zur eigenständigen aktiven Lebens- und Glaubensgestaltung 

geben;

• ihre Angehörigen und Bezugspersonen begleiten.

Dies geschieht

• am Lebensort Förderschulen durch:

- Religionsunterricht, Klassen-, Stufen- und Schul-Gottesdienste;

- regelmäßige Taizé-Andachten und Taizé-Fahrten;

- Begleitung Einzelner/von Klassen in Zeiten von Krisen und Trauer;

- Gestaltung von Erinnerungsorten für verstorbene Schülerinnen und Schüler;

- Tagesseminare für Mitarbeitende an der Schule.

• in der gemeindeübergreifenden Freizeit- und Bildungsarbeit durch:

- wöchentliche/14-tägliche/monatliche Treffs;

- Organisation und Durchführung eigener Freizeiten;

- Kunst- und Kreativkurse;

- Familienseminare.

• über Seelsorge und geistliche Begleitung:

- Begleitung von Elternselbsthilfegruppen;

- seelsorgliche Gespräche mit Angehörigen von Behinderten;

- regelmäßige Gottesdienste/Andachten in Wohngruppen, Freizeiten 

und Gemeinden.

• über Koordinationsarbeit:

- Vernetzung gemeindlicher Arbeit mit behinderten Menschen;

- Leitung des regionalen Arbeitskreis Behindertenarbeit Bonn/Rhein-Sieg 

und Mitarbeit in anderen Gremien;

• Mitarbeit im Netzwerk KOKOBE.

Planungen und Absichten

Die zum 1.4.2010 frei werdende Pfarrstelle soll im bisherigen Umfang 

von 50 Prozent wieder besetzt werden. Zur Aufstockung werden Möglichkeiten 

der Refinanzierung durch Religionsunterricht und Mitarbeit im Netzwerk KOKOBE

ins Auge gefasst.
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2. Handlungsfelder

2.1 Seelsorge in Verantwortung des Kirchenkreises

- Seelsorge an der Justizvollzugsanstalt Siegburg

Ausgangssituation

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) für jugendliche männliche Straftäter in Siegburg

leisten ein Pfarrer auf einer refinanzierten Pfarrstelle des Kirchenkreises und eine

Diakonin auf einer Planstelle des Landes Nordrhein-Westfalen ihren Dienst.

Aufgaben

• Menschen im Gefängnis vermitteln, dass sie eine unverlierbare Würde haben;

• Menschen im Gefängnis mit den Brüchen in ihrer Biographie annehmen 

und darin Gottes Wirklichkeit im Gefängnis erfahrbar machen;

• Wegbegleitung und Lebenshilfe während der Haftzeit anbieten;

• Gefangenen ermöglichen, sich als gleichwertige Menschen zu sehen;

• ihnen bewusst machen, dass ihre innere und äußere Realität einer anderen 

„größeren Wirklichkeit“ untersteht, aus der sie Kraft schöpfen können;

• ihnen vermitteln, dass sie als wertvolle Menschen geachtet werden, 

jenseits aller rechtlich festgestellten Schuld.

Dies geschieht durch

• die unverbrüchliche Schweigepflicht der Seelsorge;

• aufsuchende Arbeit in den Hafthäusern, Kontakt und Austausch 

mit den Bediensteten;

• Einzelgespräche:

- Aufarbeitung von Themen wie z.B. Reflexion der Biographie, 

Schuld und Versöhnung;

- Trauerbegleitung, Orientierungsgespräche, Entlassungsvorbereitung;

• Gruppengespräche: 

- Glaubensgespräche über Lebensthemen;

- Bibelarbeit;

- Gottesdienstvorbereitung;

• Gottesdienste mit Abendmahl, Feier von Taufe und Konfirmation;

• religionspädagogische Projekte;

• sozialdiakonische Hilfen;

• Kunstprojekte, Musikprojekte (Aufbau einer Band);

• Öffentlichkeitsarbeit: Vorträge in Schulen, Gemeinden, Texte für Gemeindebriefe;

• Begegnung mit externen Besuchergruppen.

Planungen und Absichten

Die derzeitige unbefriedigende räumliche Situation für die Seelsorge soll 

durch Gespräche mit der Anstaltsleitung verbessert werden. Es fehlen ein eigener

Gruppenraum in jedem der beiden Hafthäuser sowie ein „Raum der Stille“ 

im Bereich der Kirchenräume.

In Zusammenarbeit mit den JVA-Pfarrerinnen und –pfarrern, den Wohlfahrtsver-

bänden und den Kirchengemeinden soll die seelsorgliche Begleitung 

der Inhaftierten nach deren Verlegung oder Entlassung sichergestellt werden.
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2.1 Seelsorge in regionaler Verantwortung

- Evangelische Gehörlosenseelsorge in der Region Köln – Bonn – Leverkusen

Ausgangssituation

Die Gehörlosenseelsorge ist in der gegenwärtigen Konstellation seit über zehn 

Jahren in der Region Köln-Bonn-Leverkusen aktiv. Hierfür wurden mit Hauptsitz 

in Köln 1,65 Pfarrstellen (davon 25 Prozent durch Religionsunterricht refinanziert)

und zurzeit eine 0,81-Jugendleiterstelle eingerichtet. Die finanzielle Hauptlast liegt

beim Evangelischen Kirchenverband Köln und Region. Die Vereinigten Kreissyno-

dalvorstände tragen 0,33 Stellenanteile. Der Pfarrdienst wird durch ein Ehepaar

wahrgenommen. Statistisch gesehen erreicht die Gehörlosenseelsorge mit ihren An-

geboten etwa 800 von 3000 gehörlose Menschen aller Altersstufen in der Region.

Voraussetzung für die Arbeit mit Gehörlosen ist die permanente Weiterschulung 

der Pfarrstelleninhaber in der Gebärdensprache. 

Aufgaben

• in der Region vor Ort erfahrbar machen, dass auch die Tauben die Stimme 

Gottes hören werden;

• gehörlosen Menschen die aktive Teilnahme am kirchlichen Leben ermöglichen;

• sie anregen und fördern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen;

• ihnen Kommunikations- und Entfaltungsräume bieten;

• Lernprozesse, Selbstständigkeit, Entscheidungs- und Verantwortungsbereitschaft 

für sich selbst und andere fördern;

• Kritikfähigkeit insbesondere auch gegenüber gut gemeinter Bevormundung 

stärken;

• durch Gebärdensprache eine Kommunikation zu Gehörlosen aufbauen, 

die nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz erreicht.

Dies geschieht durch

• Gottesdienste/Amtshandlungen in Köln und Bonn;

• Schulgottesdienste für Hörgeschädigte in Köln und Euskirchen;

• Konfirmandenarbeit und Konfirmationen in Köln und Euskirchen;

• Religionsunterricht an der Schule für Hörgeschädigte in Köln;

• Kinder- und Jugendarbeit (Freizeitangebote, regelmäßige Tagesangebote);

• Eltern-Kind-Arbeit/Familientage;

• Seniorenarbeit (Ausflüge, Seniorenkreise);

• seelsorgliche Gespräche und Begleitung von Kranken/Alten, von hörenden 

Angehörigen gehörloser Menschen in ihrer besonderen Betroffenheit;

• Öffentlichkeitsarbeit (Internetpräsenz, Gemeindebrief, Besuch in Presbyterien);

• Mitarbeit in verschiedenen Gremien für Gehörlosenseelsorge;

• regelmäßige Teambesprechungen mit Fachkolleginnen und -kollegen des Inte-

grationsfachdienstes, der Evangelischen Kirche im Rheinland und der katho-

lischen Gehörlosenseelsorge.

Planungen und Absichten

Die Gehörlosenseelsorge ist in der Region für acht Kirchenkreise mit circa 250 Ge-

meinden zuständig. In den Nachbarregionen droht die Gehörlosenseelsorge weg-

zubrechen: Die Sonderdienststelle für Gehörlosenseelsorge in den Kirchenkreisen 

Aachen und Jülich ist ausgelaufen, die Zukunft einer entsprechenden Stelle im Kir-

chenkreis An der Agger ist unklar. Lediglich in der Region Koblenz ist die Gehör-

losenseelsorge mit einer Pfarrstelle besetzt. Als erstes Anzeichen dieser negativen

Einwicklung zeigt sich zum Beispiel, dass eine gegenseitige Urlaubsvertretung nicht

mehr möglich ist. Diese Entwicklung ist zu beobachten und es ist zu prüfen, 

wie ihr begegnet werden kann.
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2. Handlungsfelder

2.1 Seelsorge in regionaler Verantwortung

- Notfallseelsorge

Ausgangssituation

Die Notfallseelsorge Bonn/Rhein-Sieg ist ein Zusammenschluss von ehrenamtlich

arbeitenden evangelischen und katholischen Geistlichen sowie Psychologen, Sozial-

arbeitern und Ärzten. Sie ist zuständig für die Stadt Bonn und fast den gesamten

Rhein-Sieg-Kreis. Der räumliche Bereich erstreckt sich damit auf die Kirchenkreise

An Sieg und Rhein, Bad Godesberg-Voreifel und Bonn.

Die Einsätze werden koordiniert von einem Leitungsteam, zu dem ein Pfarrer aus

dem Kirchenkreis An Sieg und Rhein gehört. Er arbeitet ehrenamtlich. Nach Alar-

mierung durch die Leitstellen der Feuerwehr und Polizei verteilt das Leitungsteam

die Aufgaben nach örtlicher Nähe zum Einsatzort an die dort ehrenamtlich Mitar-

beitenden. Die notwendigen Ausgaben für Ausbildung und Schutzkleidung für 

die Ehrenamtlichen tragen evangelischerseits bisher nur die Kirchenkreise Bonn

und An Sieg und Rhein.

Aufgaben

Als „Erste Hilfe für die Seele“ in Notsituationen und nach Gewalterfahrungen 

hat die Notfallseelsorge das Ziel

• die Akutbetreuung von Personen sicherzustellen, die von einem traumatischen 

Ereignis betroffen sind und die eine professionelle psychosoziale Erstversorgung 

benötigen;

• Personen zu begleiten, die von Unfällen oder Verbrechen betroffen sind, 

• Vertrauen herzustellen;

• konkrete Hilfen anzubieten;

• zeitnahe sachliche Informationen zu geben;

• einen Schutzraum zu gestalten für den Umgang mit dem Gefühl der Ohnmacht 

und den Fragen nach eigener und fremder Schuld.

Dies geschieht durch

• circa 230 Einsätze im Jahr;

• Weitergabe von nützlichen Adressen an Krisenbetroffene;

• psychosoziale Unterstützung;

• Seelsorgegespräche mit der Frage der Krisenbetroffenen: „Wo ist Gott?“;

• Segnung von Sterbenden/Verstorbenen;

• Informationen über psychische Abläufe in Extremsituationen, zum Beispiel: 

Welches Verhalten ist „normal“ in dieser Situation?;

• beten, wenn gewünscht;

• Weitervermittlung in längerfristige Unterstützungsmaßnahmen;

• schulische Krisenintervention;

• Betreuung bei Großschadensereignissen;

• Ausbildung;

• Öffentlichkeitsarbeit;

• Kooperation mit Kirchengemeinden.
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Planungen und Absichten

Um diese Aufgaben zu erfüllen, will der Kirchenkreis An Sieg und Rhein 

die Notfallseelsorge zusammen mit den Kirchenkreisen Bad Godesberg-Voreifel 

und Bonn professionell ausbauen. Dazu gehört insbesondere die Einrichtung einer

Stelle einer Koordinatorin/eines Koordinators im Leitungsteam. Bei zunehmenden

Anforderungen ist die weitere ehrenamtliche Koordination weder verantwortbar

noch leistbar. Zu den Aufgaben der hauptamtlichen Koordinatorenstelle gehören 

• Organisation des Bereitschaftsdienstes;

• Fortbildung der Mitarbeitenden;

• Gewinnung neuer Mitarbeitender;

• Organisation des Erfahrungsaustausches der Mitarbeitenden, Supervision;

• Fachberatung Seelsorge bei der Feuerwehr;

• Unterricht bei Feuerwehren und Hilfsorganisationen;

• Mitwirkung in Einsatzstäben.

Die Finanzierung dieser Stelle ist auszuhandeln zwischen den drei beteiligten 

Kirchenkreisen, der katholischen Kirche sowie der Stadt Bonn und dem Rhein-

Sieg-Kreis.

2.1 Seelsorge in regionaler Verantwortung

- Schulseelsorge

Ausgangssituation

Schulseelsorge geschieht im Kirchenkreis An Sieg und Rhein hauptamtlich in 

einer Sonderdienststelle am Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen. Dieser Dienst

wird spätestens am 31. März 2011 beendet. Über eine Nachfolgeregelung muss 

die Schulleitung mit der Landeskirche verhandeln. Inwieweit der Kirchenkreis daran

beteiligt wird, ist momentan offen. Am Sankt-Adelheid-Gymnasium in Pützchen

wird dem Inhaber der Schulpfarrstelle im Rahmen des Gestellungsvertrages 

ein Stunden- kontingent für Schulseelsorge zur Verfügung gestellt.

Aufgaben

Ziel der Schulseelsorge ist die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen

und Lehrer, sonstigen Mitarbeitenden der Schule und Eltern in individuellen und

kollektiven Krisensituationen. Dies geschieht durch Einzel- und Gruppengespräche

sowie durch spirituelle Angebote wie Andachten, Gottesdienste und Einkehrtage.

Die Kolleginnen und Kollegen, die an Berufskollegs, Förderschulen und weiterfüh-

renden Schulen Religionsunterricht erteilen, sind zusätzlich zum Unterricht auch

„ehrenamtlich“ in der Seelsorge für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen

und Lehrer tätig. Eine Stundenermäßigung wird nur erteilt, wenn eine offizielle

Beauftragung zur Schulseelsorge vorliegt. Diese Regelung gilt auch für Lehrerinnen

und Lehrer.

Planungen und Absichten

Das Schulreferat der drei Kirchenkreise wird sich für die Fortführung der Qualifi-

zierungskurse am Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) einsetzen und über 

eine Stundenermäßigung mit den Schulleitungen verhandeln. Für den Kirchenkreis

besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. 
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2. Handlungsfelder

2.2 Erziehung und Bildung in Verantwortung des Kirchenkreises

- Erwachsenenbildung und Frauenbildungsarbeit

Ausgangssituation

In der Evangelischen Erwachsenenbildung (eeb) arbeiteten bislang 1,5 hauptamt-

lich pädagogische Mitarbeiterinnen (HPM). Das Sekretariat ist mit 15 Wochen-

stunden besetzt. Zusätzlich standen bislang für die Arbeit der Frauenbeauftragten

10,75 Wochenstunden zur Verfügung. Nach dem Eintritt einer Mitarbeiterin 

in den Ruhestand zum 1.1.2009 ist zurzeit nur noch eine HPM-Stelle besetzt. 

Nach derzeit gültiger Beschlusslage (Beschluss der Kreissynode vom 19.4.1997) tra-

gen zwei von zweieinhalb HPM-Stellen einen Vermerk, dass sie künftig wegfallen

sollen. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass durch die verbleibende halbe HPM-

Stelle Frauenbildungsarbeit geleistet wird.

Aufgaben 

Aufgaben und Ziele der Evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreis 

müssen abgestimmt sein

• als Dienststelle des Kirchenkreises mit den Globalzielen des Kirchenkreises;

• als Zweigstelle des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein e.V. 

mit dem Leitbild und den Zielen des Werkes;

• als Empfängerin von Leistungen nach Weiterbildungsgesetz des Landes NRW 

(WBG) mit den Vorgaben des WBG. 

In der Schnittmenge kristallisieren sich heraus

• Die eeb hat Teil an dem Ziel der Verkündigung des Evangeliums in Wort 

und Tat. In der Tradition evangelischer Erwachsenenbildung nimmt sie 

diese Aufgabe wahr, indem sie in Bindung an die biblische Tradition 

und das Erbe der Reformation christliche Freiheit lehrt und lernt. 

• Als Dienststelle des Kirchenkreises hat sie zum Ziel, 

- die Kirchengemeinden des Kirchenkreises in der Wahrnehmung des ihnen 

in der Kirchenordnung vorgegebenen Bildungsauftrages zu fördern 

und zu unterstützen;

- darüber hinaus evangelische Bildungsarbeit im öffentlichen Dialog 

mit Politik und Zivilgesellschaft zu leisten.

• Inhaltlich geht es insbesondere um Angebote

- zur religiösen Bildung;

- zur Werteorientierung und Wertekommunikation in unserer Gesellschaft;

- zur gesellschaftlichen Teilhabe und Integration;

- zur Unterstützung von Menschen in der Arbeitswelt.

• Mit diesen Angeboten sind folgende Bildungsziele verbunden

- Entfaltung der Persönlichkeit;

- Klärung von Existenz- und Glaubensfragen;

- Befähigung zu einem sozialen und verantwortungsbewussten Zusammen- 

leben in der Gesellschaft und mit der Schöpfung;

- Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten für Alltag und Beruf.
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Planungen und Absichten

Um diese Aufgaben erfüllen und die Ziele erreichen zu können, 

wird die Erwachsenenbildung wie folgt neu strukturiert: 

• Der bisherige Stellenanteil der Frauenbeauftragten im Kirchenkreis 

(10,75 Stunden finanziert allein aus Mitteln des Kirchenkreises 

und nicht refinanziert) wird nicht wiederbesetzt.

• Stattdessen wird die bisherige halbe Stelle einer hauptamtlich-pädagogischen 

Mitarbeiterin in der Erwachsenenbildung auf 75 Prozent erweitert unter 

der Voraussetzung, dass das Erwachsenenbildungswerk Nordrhein bereit ist, 

den Zuschuss zu den Personalkosten entsprechend zu erhöhen. Für den Kirchen- 

kreis ergäben sich hieraus gegenüber der bisherigen Lösung finanzielle Einspa- 

rungen. Die Stelle wird befristet bis zum Freiwerden der vollen HPM-Stelle.

• Die HPM-Stelle im Umfang von 75 Prozent erhält einen Schwerpunkt in Frauen-

bildungsarbeit sowie Gender-Fragen und nimmt für den Kirchenkreis 

die Aufgaben der Frauenbeauftragten (zum Beispiel Vertretung im Beirat 

und in der Frauenversammlung der Landeskirche) wahr.

• Die Verantwortlichkeit für beide Arbeitsbereiche liegt beim Erwachsenenbil-

dungsausschuss. Der Frauenausschuss wird vorläufig in den eeb-Ausschuss 

integriert. Ebenso wird der Synodalbeauftragte für die Männerarbeit Mitglied 

im Erwachsenenbildungsausschuss.

• Um evangelische Bildungsarbeit im öffentlichen Dialog mit Politik und Zivil-

gesellschaft zu leisten, schließt die Erwachsenenbildung Kooperationen mit ent-

sprechend profilierten Gemeinden beziehungsweise Einzelpersonen (zum Bei-

spiel Stadtkirche in Troisdorf; Synodalbeauftragung für das christlich-jüdische 

Gespräch, Synodalbeauftragung für das christlich-islamische Gespräch).

• Um die Kirchengemeinden in der Wahrnehmung ihres Bildungsauftrages 

zu fördern und zu unterstützen, wird die Dienststelle zu einer Agentur 

für evangelische Erwachsenenbildung entwickelt. Dazu 

- hält sie einen Pool an Referentinnen und Referenten bereit;

- lädt sie zu regionalen Planungskonferenzen ein, in denen sie Bildungs-

themen und passende Veranstaltungen vorschlägt;

- initiiert sie Bildungsveranstaltungen für Gemeinden (zum Beispiel thema-

tische Wanderausstellungen, Vortrags- und Seminarreihen, Podien);

- fördert sie besondere Bildungsveranstaltungen, die die Gemeinden 

selber initiieren und verantworten;

- fördert sie die Vernetzung von Gemeinden in der Erwachsenenbildungs-

arbeit untereinander und mit den Dienststellen des Kirchenkreises;

- stellt sie ihre Angebote in einem geschützten Bereich einer neuen Internet-

präsenz den Nutzerinnen und Nutzern im Kirchenkreis zur Verfügung.

• Diese Agenturarbeit wird zum gewollten Schwerpunkt der vollen HPM-Stelle.

• Dazu wird das Finanzierungssystem schrittweise so umgestaltet, dass die Zu-

schüsse nach dem Weiterbildungsgesetz zunehmend zur Finanzierung der von 

der Erwachsenenbildung initiierten Bildungsarbeit zur Verfügung stehen oder 

zur Finanzierung kostenintensiver Bildungsarbeit in den Kirchengemeinden 

aufgewendet werden. Allerdings muss gewährleistet bleiben, dass die Sollzahl 

an WBG-fähigen Unterrichtsstunden erreicht wird.

Daneben wird erwartet, dass zukünftige Mitarbeitende in der Erwachsenen-

bildung sich um Drittmittel zum Beispiel aus dem Europäischen Sozialfonds 

und anderen Förderquellen kümmern.

Diese Konzeption ist befristet bis zum Freiwerden der vollen HPM-Stelle, über die

eventuelle Neukonzeption entscheidet die Kreissynode.
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2. Handlungsfelder

2.2 Erziehung und Bildung in Verantwortung des Kirchenkreises

- Freizeit- und Tagungsstätte Malteserhof

Ausgangssituation

Die evangelische Freizeit- und Tagungsstätte Malteserhof in Königswinter-

Römlinghoven bietet seit 1981 Gemeindegruppen und vielen Schulklassen einen

gut erreichbaren Ort für Freizeiten und Seminare. Sie ist die einzige Tagungsstätte

des Kirchenkreises und dient auch als Ort für kirchenkreisweite Veranstaltungen.

Neben der Leiterin der Tagungsstätte sind dort derzeit sieben Personen beschäftigt,

fast alle in Teilzeit. Nur der Hausmeister hat eine volle Stelle. Der Stellenplan 

weist 4,25 Stellen aus. Die personelle Ausstattung der Tagungsstätte ist sehr eng, 

was bei Krankheiten oder Urlaub zu erheblichen Engpässen führt.

Der Malteserhof umfasst vier Gebäude unterschiedlicher Größe mit 44 Betten 

und eine große Parkanlage. Die Büros der Freizeit- und Tagungsstätte sowie 

des Kinder- und Jugendreferats der Kirchenkreise An Sieg und Rhein sowie Bonn

sind auf dem Hof untergebracht.

Aufgaben

Der Malteserhof bietet seinen Gästen einen Lern- und Begegnungsort, wo sowohl

die Gemeinschaft unter Gleichaltrigen als auch generationsübergreifend erlebt 

werden kann. Die in der Mehrzahl jugendlichen Gäste sind eingeladen, 

neue spirituelle, Erfahrungen zu machen. Das Tagungshaus steht allen offen, 

die eine Bindung zum christlichen Glauben haben.

Dies geschieht durch

• Konfirmandenseminare;

• Schulklassentage;

• Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterschulungen;

• Freizeiten für alle Altersstufen;

• Tagungen;

• Team-Klausuren;

• Familienfreizeiten;

• Bereitstellung von ausgearbeiteten Großgruppenspielen für draußen 

und Gruppenspielen für drinnen;

• Zusammenarbeit mit dem Jugendreferat beim Projekt „Gut Drauf“ - Bewegung- 

Ernährung - Stressbewältigung;

• Öffentlichkeitsarbeit.

Mit diesen Maßnahmen werden Schulklassen, Lehrkräfte und Eltern, Konfirman-

dengruppen, ehrenamtliche Mitarbeitende, nichtkirchliche Gruppen, Seminarteilneh-

mende und Familiengruppen erreicht.

Planungen und Absichten

Der Malteserhofausschuss befasst sich mit einer Optimierung des Personalein-

satzes und der Angebote. Die bisherigen Erfahrungen mit Beleggruppen zeigen,

dass kostenpflichtige Seminare gut angenommen werden. Eine zukunftsweisende

Chance für den Malteserhof wird daher in der Entwicklung von Gruppenangeboten

im Bereich Teamgeist, Gruppen-/Klassenfindung und Erlebnispädagogik gesehen. 
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2.2 Erziehung und Bildung in Verantwortung des Kirchenkreises

- Schulpfarrstellen an Berufskollegs

Ausgangssituation

In den Berufskollegs im Gebiet des Kirchenkreises An Sieg und Rhein arbeiten sechs

Pfarrerinnen und Pfarrer mit dem Auftrag, Evangelische Religion zu unterrichten

sowie Seelsorge für Lernende und Lehrende anzubieten. Sie repräsentieren Kirche 

im System Schule und bringen ihr Arbeitsfeld Berufskolleg im Gegenzug in den 

kreiskirchlichen Kontext ein. Die Pfarrstellen werden fast vollständig refinanziert. 

Grundlage der Arbeit in den Berufskollegs ist die Unterrichtsteilnahme und damit

die Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Fach Evangelische

Religionslehre. Erfreulicherweise kann gegenwärtig festgestellt werden, dass sich

nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler vom Unterricht abmeldet.

Im Berufskolleg werden junge Erwachsene erreicht, die in den Ortsgemeinden fast

nicht vorkommen. Das Berufskolleg ermöglicht damit jungen Menschen eine nieder-

schwellige Begegnung mit Kirche. 

Aufgaben

• Vermittlung von Grund- und Abschlussprüfungswissen; 

• Förderung von Kommunikations-, Toleranz-, Verantwortungsfähigkeit;

• Herstellung von Verbindungen zwischen Glauben und Alltag;

• Wahrnehmung von Kirche in der Welt;

• Begleitung in der biografischen Lücke zwischen Konfirmation und Hochzeit 

im Blick auf Glaube und Kirche;

• Förderung des Austauschs zwischen Kirche und Berufskolleg auf unterschied-

lichen Ebenen.

Dies geschieht durch:

• Unterricht; 

• außerunterrichtliche Tätigkeiten wie Konferenzen, Teamsitzungen, 

pädagogische Tage; 

• Projekte, Freizeitangebote für Schülerinnen und Schüler;

• Seelsorge und Beratung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerkolleginnen 

und -kollegen;

• Fortbildung, Supervision und kollegiale Fachberatung; 

• Schulgottesdienste und Gottesdienste zu besonderen Anlässen;

• Kasualien.

Die besondere Funktion und Rolle der Berufskollegpfarrerinnen und –pfarrer als Un-

terrichtende und Seelsorgende bedarf sowohl einer hohen Akzeptanz im Kollegium

als auch im Rahmen politischer Entscheidungen und Entwicklungen der Akzeptanz

des Faches Religion in der Schule überhaupt. Zu beidem trägt das persönliche Engage-

ment der Berufskollegpfarrerinnen und –pfarrer in Schule, Unterricht und Freizeit bei.

Planungen und Absichten

Die Kommunikationsstruktur zwischen Kreissynodalvorstand und den Berufskolleg-

pfarrerinnen und -pfarrern muss beidseitig gestaltet werden. Zu dem schulpolitisch

wichtigen Thema „Abschaffung des zweiten Berufskollegstags“ und der damit ver-

bundenen möglichen Reduzierung des Religionsunterrichtes ist es notwendig, eine

Position zu erarbeiten und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dazu gehört das 

Gespräch mit Unternehmern, Industrie- und Handelskammern und Gewerkschaften.

Die Verbindung zwischen Berufskollegs und Kirchengemeinden muss intensiviert

werden. 


